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Lüftungsanlagen an Wedeler Schulen 
Antrag der WSI- und der FDP-Fraktion 
 
Zu dem beigefügten Antrag nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
1.Die Verwaltung hält eine Investition in Lüftungstechnik flächendeckend in den Schulen nur 
dann für erwägenswert, wenn dadurch auf Lüften/Maske verzichtet werden könnte und sich 
damit die Unterrichtssituation deutlich verbessert. Das ist nach der Erlasslage des Landes nicht 
der Fall. 

 
2. Die Verwaltung stützt ihre Sichtweise auf die Positionierung des Städteverbands Schleswig-
Holstein, der wiederum auf die Ausführung des UBA (Anlage) und die S3-Leitlinie „Maßnahmen 
zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2 Übertragung in Schulen“ (Anlage). 
 
3. Der BKS hatte sich auf seiner letzten Sitzung im alten Jahr aus o.a. Grund darauf verständigt, 
auf eine Ausstattung der weiterführenden Schulen mit Lüftungsgeräten zu verzichten und die 
Ressourcen eher für die Unterstützung bei der Digitalisierung einzusetzen. 
Die Verwaltung empfiehlt daran festzuhalten. 
 
4. Mobile Luftreinigungsgeräte können allenfalls als zusätzliche Maßnahme in Frage kommen 
(so das Umweltbundesamt) und werden daher unter der Kosten/ Nutzen-Abwägung nicht 
empfohlen. 
 
Der Einsatz von mobilen Luftreinigern kann ergänzend sinnvoll sein, jedoch nur, wenn eine 
ausreichende Lüftung nicht möglich ist. Es sind zusätzlich bestimmte Voraussetzungen bei der 
Geräteauswahl und den Aufstellbedingungen zu beachten. Gute Luftreiniger müssen in der Lage 
sein, die gesamte Raumluft gemäß erforderlicher Luftfiltrationsrate pro Stunde vollständig 
umzuwälzen bzw. zu filtern, um die Aerosolkonzentrationen im Raum wirksam zu reduzieren, 
und sie dürfen keine unerwünschten Sekundärprodukte (wie z.B. Ozon) produzieren. 
Auf dem Markt gibt es verschiedenste Modelle mit z.B. unterschiedlichen Filtersystemen, 
Schalldruckpegeln und Volumenstromleistungen. Die Preise bewegen sich demgemäß 
in unterschiedlichen Größenordnungen zwischen ca. 2.000 € bis 5.000 € netto/Stück zzgl. 
Inbetriebnahmekosten. Die Stadt Wedel stellt an den drei weiterführenden Schulen JRG, GHS, 
EGB insgesamt 115 Klassenräume und 58 Fachräume zur Verfügung. 
 
Einher geht eine solche Ausrüstung mit einem deutlichen Anstieg der Betriebskosten Strom – 
sofern die vorhandene Stromversorgung ausreichend ist. 
 
5. Einfluss auf das „Lüftungsmanagement“ könnten Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) 
haben. Ziel der Förderrichtlinie „Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte Um- und 
Aufrüstung von raumlufttechnische Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungs-
stätten“ ist es, Anreize für Investitionen in die möglichst kurzfristige Um- und Aufrüstung 
stationärer und bereits vorhandener Raumlufttechnischer (RLT)-Anlagen in Gebäuden und 
Versammlungsstätten von Ländern, Kommunen und Trägern, welche die Kriterien für 
Antragsberechtigte nach Nummer 6 dieser Richtlinie erfüllen, zu setzen, um das Infektionsrisiko 
ausgehend von potentiell virusbeladenen Aerosolen durch unzureichende Lüftung in 
geschlossenen Räumen zu senken. Mobile Luftreinigungsgeräte werden aktuell in Schleswig-
Holstein nicht gefördert. 
Die Stadt Wedel hat stationäre RLT-Anlagen vorwiegend in den Mensen und Sporthallen. 
Mögliche Umbauten, z.B. den Zubau infektionsgerechter Filterstufen sind technisch nicht 
ausführbar. 



 
Vom nachträglichen Einbau von stationären RLT-Anlagen in den Klassenräumen wird 
grundsätzlich abgeraten. Dieser ist, sofern überhaupt machbar, sehr aufwändig und 
kostenintensiv. Als einige Stichworte seien hier Schallimmissionen und Luftkanalsysteme, 
Volumenstromregelungen und Luftwechselraten, Installationshöhen und Aufstellflächen, 
Zu-/ Fortluftversorgung und Wärmerückgewinnung genannt. 
 
Die Planung und mögliche Herstellung von nachzurüstenden RLTAnlagen 
dürften mindestens zwei Jahre dauern, mögliche Kosten können nur spekulativ beziffert 
werden und können sich in einem zweistelligen Millionenbetrag bewegen. 
 
6. Einbau Max-Planck-Institut (MPI) Selbstbausatz durch Fachfirma. 
Es können keine Kosten für den Einbau einer solchen Anlage, die in einem Zusammenspiel 
Raum für Raum von mehreren verschiedenen Gewerken hergestellt werden müsste, 
genannt werden. Keine der angefragten Fachfirmen war bereit, die Herstellung und die 
Gewährleistung für ein nicht zertifiziertes, per Hand in Eigenregie zusammengestelltes 
Lüftungswerk zu übernehmen. 
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